
 

 
 

 

Vereinbarung der Schulgemeinschaft 
an der VS Mittersill 

(Hausordnung) 
 
 
 
Elternhaus und Schule 
 

• Wir schätzen sehr, dass wir an unserer Schule viel lernen. 
• Bei Schulsachen und Kleidung achten wir auf Sauberkeit und Ordnung. 
• Wir bereiten uns gewissenhaft auf den Unterricht vor. 
• Bei Fehlstunden holen wir das Versäumte selbständig nach. 
• Eltern unterstützen zu Hause, wo es notwendig ist. 
• Eine Turnbefreiung kann nur die Schulleitung oder der Klassenlehrer geben.  

 Dafür wird in manchen Fällen eine ärztliche Bestätigung herangezogen. Eine  
 Turnbefreiung ist kein automatischer Unterrichtsentfall. 

• Wir Eltern begleiten die Schüler zur Schule und nicht in die Schule. 
• Nach Unterrichtsschluss erwarten wir das Kind vor der Schule. 
• Die Aufsicht durch die Lehrpersonen beginnt 15 Minuten vor Beginn des 

Unterrichts. SchülerInnen, die laut Stundenplan eine Freistunde haben, 
können im Schulgebäude von keiner geeigneten Person beaufsichtigt werden. 
Sie müssen daher in dieser Zeit das Schulgebäude verlassen. Während dieser 
Zeit erlischt auch der Versicherungsschutz für das Kind. 

• Nur in Sonderfällen können durch schriftliche Abmachung zwischen 
Erziehungsberechtigten und einer Lehrperson Kinder im Gebäude 
beaufsichtigt werden. 

• Eine Fahrt mit dem Auto kann einen Schulweg zu Fuß mit vielen Erfahrungen  
 nicht ersetzen. 
• Wir wollen unser Schulgelände und unsere Schulveranstaltungen rauchfrei  

halten und damit einen Beitrag zur Gesundheit von unseren Schulkindern  
leisten. 

 
 
 
Schüler im Schulhaus 
 

• Wir grüßen einander in der Früh freundlich. 
• Wir unterlassen jede Form der Gewalt (Schlagen, Stoßen, Raufen,...). 
• Wir achten die Privatsphäre jedes Einzelnen. 
• Wir vermeiden unnötigen Lärm. 
• Wir verabschieden uns höflich in der Garderobe. 

 
 



 

 
 

 
Chancen zur Weiterentwicklung unserer Schüler 
 

• Vergessene Arbeiten müssen nachgeholt werden, wenn notwendig 
auch in der Freizeit. 

• Bei Bedarf erhalten Schüler in Kleingruppen therapeutische Betreuung. 
• Durch Veränderung des Stundenplanes kann individuell auf den Schüler 

eingegangen werden.  
• Bei groben Verstößen wird der Schüler zu seinem und zum Schutz der Mitschüler 

während einer Schulveranstaltung in einer anderen Klasse mitbetreut. – 
Unterrichtspflicht! 

 
 
Wir Lehrer und die Leitung der Schule laden Sie herzlich ein, diese Vereinbarungen 
mitzutragen und zu unterstützen, damit unsere Schulpartnerschaft gut gelingen kann. 
 
 
Diese Hausordnung wurde vom Schulforum in der Sitzung vom 15.10.2014 aktualisiert 
und beschlossen. 


